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was ist dcr Staat? Kurz gefaßt kauu man

sagen: Er ist cinc Organisation zur Erhaltung
der nationalen Gesamtheit; mit anderen Worten,

er ist ein Mechanismus, wesentlich darauf berechnet,

die Reichen mächtiger lind kraftvoller werden

zu lasseit, dagegen dic Armen stets unter der

Knute zu halten. Sind dic Rechte, welche er

gegeu die Masse der Bevölkerung ausübt im

Gleichmaß mit seilten Pflichten? Ich antworte:

Nichts weniger als das. Fran Grete M.-H.
hättc dies längst einsehen können nnd — dürfen.

Sie beweist dadurch cbeu jenen Mangel an

kritischem Rechtssinn, welchen ich oben, in Gemeinschaft

mit I^aäv Henri Fomkrsstt, bedauernd

konstatiert habe. „Für den Staat soll mau Kinder

— auch uneheliche (1. Seite 152) —
produzieren; zu seincm Nutz und Frommen soll man

wirken" — das ist tatsächlich dic Grnndnotc in dieser

Arbcit. „Für dcu Staat ist jede gesuude Geburt

eiu Wert" (S. 152). Ja, dann muß ich

fragen? Seit wann, im Namen welcher
Ethik ist Mutterschaft, weil Mutterschaft,

verdienstlich, oder gar sacro-
saukt? Hat mau auch uicht bedacht wozu das

führt, wohin man geht?? Ich möchte es recht

bezweifeln. Frau Mcissel steht nur — fühlt uur
— das Eiuc, daß so viele junge, liebcsbedürftige

Herzen fruchtlos dahiuwclkeu uud sie möchte diesem

heilloseu Zustand cin schleuniges Ende machen.

Also — Mutterschutz! Aber dic Konsequenzen!

Hat mau dicsc bedacht? Offenbar nicht, so weit

als Verfasserin in Frage kommt. Frau M.-H.
scheint weder in der Statistik noch in der

Volkswirtschaftslehre zu Hause zu seiu.

Es scheint mir, daß sowohl Hr. Dr. Pothoff
als auch Mine. Mcissel-Heß vou uurichtigcu
Prämissen ausgehen. Mutterschaft psr s« ist
w eder ci u Verdi en s t u o ch eiue hohe bürge

r l i ch e T u ge u d. S i e i s t l e d > g l i ch e i u e u a -

türliche, eiue iuucrhalb gewisser Grenzen

berechtigte Funktion. Um zu beweisen,

daß Mutterschaft au sich auch verdienstlich ist,

müßte man zuerst beweisen, daß der Staat ein

Recht hat zu verlaugcu, daß man sich nm ihn

Verdienste e r w e r b e. Dicscn Bciveis habcn abcr

weder Dr. Pothoff noch Dame Meissel erbracht

— und werden ihn wohl nie erbringen.

Selbst auf die Gefahr in eine Abschweifung zu

geraten, sei es mir gestattet, einige Worte diesem

Gegenstand zu widmen.

Ich habc nic eine wahnsinnigere, eii?e

frevelhaftere Doktorin gehört, als diese, „man solle sich

nm dcil Staat, das Gemeinwesen Verdienste
erwerben". Jn dcr kleinen Schweiz mag diese

Doktorin eine gewisse Berechtigung haben

aber geiviß nirgends anders Ich frage nochmals :

Wer und was ist der Staat? Kann cs bestritten

werden, daß dcr Staat nichts wcnigcr als cin

Schützer und Schirincr, cin Förderer der ihm

dargebrachten ueueu Existenzen ist? (Man sehe

u. A. Dr. Max Nordan „Konventionelle Lügen"

!c.) Ist er uicht eher eilt Moloch? Gleich jenem

des Altertums, dcr Städtc Tyrus und Sidon,
empfängt cr auf sciucu glühcndcn Armen gcuauut

Militarismus, Hcldcudicnst, Fabrikskaverei zc. den

millionenweise Tribut, welchen ihm Dummheit
und Ignoranz jedes Jahr darbringeil.

Um eincn wcitern Bciveis zu gebcu, wie

unberechtigt dic Zumutung der Dame ist, i. e. man

solle dein Staate Nachkommenschaft geben, so sei

darauf hingewiesen, daß, wie irgend ein kompe¬

tenter Arzt bcstätigeil wird, jede Niederkunft der

Schwangeren schwere Gefahr, oft Lebensgefahr,
bereitet. Welches Rccht hat nun dieser Moloch,

genannt Staat, zu verlaugen, daß Fraueu, junge

blühende Frauen seinetwegen sich in Todesgefahr

begebeil

Diese so zu sagcn Vergölternng, dicsc quasi

Verhimmelilug der Mutterschaft scheint mir —
man gestatte es zu sageu — dcr Ausfluß eiues

etivas hysterischen Temperameilts zu sein. Das
ist gerade ebenso weise, als wenn A. Bebel, auf
die Bevölkcruugsfrage bezuguchmend, sagt: „Laßt
uns Kinder zengen, je mehr Kinder, desto mchr

Sozialisteil!" Uild es finden sich Simpelmcicr

genug, welche diese Oberflächlichkeit gläubigst
verschlucken

Iu ganz ähnlicher Weise ist die Logik solcher

Erleuchteten, lvie dic von Dr. Pothoff und
Madame Grete Mcissel. „Laßt uns Nachkommen

liefern dem Staate, er profitiert davon". Aber

ihr, ich frage, ihr Weishcitskrämer, profitiert i h r
davon, profitieren enre Nachkommen davon,

profitiert dic ganze arbeitende Mitwelt uud Nachwelt?

Ich glaube somit das Nötigste gesagt zu haben,

was zu sageii ivar uud kann nun zum Schlüsse cileu.

Fasseil wir das Gesagte noch kurz zusammen.

Ich komme wieder zu dcr Ailschauulig zurück,

vou dcr ich Anfaugs ausging.

Die Frauenbewegung will, erheischt politische

und soziale Rechte. Zugegeben, daß dicse For-
dcrungcu berechtigt sind, wer bürgt uus, daß die

Fraueu voil dcn voil ihnen zu erringenden Rechten

einen weisen, cinen maßvollen und u m sichtig

eu Gebrauch machen werden? Wer möchte

das behaupten? Wer könnte es beweisen?

Maii wird gemäß, voil freidcukerischcr Seite,
der Franeucmailzipation nur Erfolg wünschen —
so lailge dies Streben auf eiusichtiger, auf
scharfblickender und umfassender Bahn sich bewegt.

Aber — insoweit als sie von Dr. Helene Stöcker

geleitet ivird — ist dies der Fall? Dcr Leser

hat sich aus dem oben Gesagten ein Urteil bildeil

können. Und so kann ich mit der Hoffnung —
freilich ohue sanguiuische Zuversicht — schließen,

daß der in der alteil Universitäts-Formula enthaltene

Wunsch : ciuacl doilirin, Austum fausklim-
czucz sit, sich auch für die Frauenbewegung, für
alle Zeiten, bewahrheiten möge.

London, Nov. 1911. I. T. Blanchard.

Internationaler Freidenker-Kongreß
für Lant Mitteilung dcs Zentralkomitees
dcr internationalen Freidcilker-Förderatioil findet
dcr nächste Kongreß in der Zeit vom 7. — 10..

September 1912 in München statt. Die
wichtigsten Behandlungsfragen sind folgende:
1. DaS Zicl dcr internationalen Freidenker- För-
dcratwn. 2. Die Trennung voil Kirche nnd Staat.
3. Bilduilgsfragcu uild das Freidenkertum. — Jn
administrativen Sitzungen sollcn fcrncr die Revision
der Statuten, soivic andere Fragen, dic inilere

Organisation betreffend, behandelt werden.

Deutschland. Wieder eincr! Das Krcis-

gericht iii Ungarisch-Hradisch hat dcn Pfarrcr
Joscf Berger in Rostin wegen uusittlichcu Hand-
luugen, begangen an einem zwölfjährigen Mädchen,

zu fünf Monateil schweren Kerkers verurteilt. Eitle

glänzende Frucht deS Zölibates!

Frankreich. Auf dem Freidenker-Kongreß,
der vom 2. bis 5. November in Paris

tagte, wurde voil dem Sekretär der „I?eäörat,lon
^Akionals äss I^ibrss-l?kirsizurs" Bouuardo, dcr
den Vorsitz führte, festgestellt, daß 15 941
Freidenker auf diesem Kongresse vertreten sind, darunter
4877 Mitglieder von 31 Freimaurer-Logen.
Anträge aller Art, auch politische uud soziale Fragen
wie das Rccht auf das Lcbcn in die Propagauda
der Verewigung eiuzuziehe», wurden mit folgenden

Bcgrüudnngcn vou dcm Ausschüsse abgelehnt:

„Dcr Ausschuß erachtet, daß daS Frcidcukertum
als Syuoiiyme nur AntiklcrikaliSmuS uud Auti-
religion hat, daß cd dahcr das bcstchcndc

wirtschaftliche Rcgime nicht zu beurteilen hat; daß ihm
keine Berechtigung zusteht, irgend ein wirtschaftliches

Regime vorzuschlagen, das das Recht auf Lebeu

vollständiger verschaffen könnte; daß die klerikale

Frage noch immer hinreichend wichtig und aklncll

ist, um daS Zicl dcS Frcidciikcrtums zu sein,

weshalb es kein audcrcs suchcu dürfe, das nur die

spalteil könnte, die die klerikale Frage allein

zusammengebracht hat." Frkf. Zlg.
Portugal. Die arm eil Mönche. Die

portugisischen Gerichte haben das Inventar dcr in
der Kathedrale von Oporto gefundenen Schätze

aufgenommen und sie dein Staate übergcbcn. Iu
uuterirdischeu Gewölben wurdeu große Tresors
entdeckt. Hinter dem Altar fand man goldene

Statuen, alte goldene Vasen und kostbare

Geschmeide mit riesigeil Rubiueu besetzt, ivas allcs

den Mönchen angehörte. Diese Schätze sind mehrere

Jahrhundert alt. Die Entdeckung dicscr großen

Reichtümer, die man auch nicht annähernd

vermutete, hat allgemein freudig erregt.

Amerika. Iu ihrer letzten Geschäftsvcrsamm-

lnng erwählte die Freie Gcmcindc von Milwaukce
die folgenden Mitglieder in dcn Bundesvorstand

der Freien Gemeind cn nnd Frei-
denkervercine von Nordamerika: C. F.
Ringer, Franz Wolfsjäger, Win. N. Becher, Theo.

Friß, Otto Thürmann, W. Fleck uud Johu Jantzen.

Uruguay. In Bezug auf Vcriveltlichnng
marschiert die Republik Uruguay weiter an der

Spitze des spauischeu Amerikas. Der kürzlich statt-

gefundene Kogreß hat folgendes Gesetz beschlossen:

Artikel l. Allc Ehrcrwcisnngcu nnd Vorrechte,

die die bisherigen Gesetze religiöseil Symbolen und

Personen zugestanden haben, werden abgeschafft.

Artikel 2. Dic Armee nimmt als solchc an

keiner religiösen Zeremonie teil. Den Offizieren
uiid Soldaten steht cs anheim, das für ihre Person

zn tun.
Artikel 3. Dic Mlilitärgeistlichcn sind abgeschafft.

Artikel 4. Die Nationalflagge ivird weder vor
einem religiösen Symbol noch einer religiösen Person

geneigt.

Argentinien. Iii Bnenos-Aircs sind im

letzten Jahr von 1500 Ehcschlicßuugcn mehr als

1100 ohne Mitivirknilg der Kirche vorgenommen
worden.

Schweix.
Die schweizerischen Feldprcdiger waren

bisher einzig mit Gotlvcrtraucn uud Gottergeben-

heil gcgeil weltliche Feinde ausgerüstet. Der Bun-
dcsrat faud abcr, daß dicse Waffeu für den Notfall

nicht ausreichen, und cr verfügte deshalb, daß

künftig alle Feldprcdiger mit Säbeln ausgerüstet

werde» sollcu. Ob dieses Mordiustrumeut
zugleich dazu dieucu soll, ihrcu Predigte« mehr
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